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NDB-Artikel
 
Vangerow, Karl Adolph von|Jurist, * 5.6.1808 Gut Schiffelbach bei Marburg/
Lahn, † 11.10.1870 Heidelberg. (evangelisch)
 
Genealogie
Aus seit d. 14. Jh. erw. pommer. Adelsfam.;
 
V →Wilhelm (1786–1824), kfl. hess. Rittmeister, S d. →Otto (1745–1814), preuß.
Major, u. d. Friederike Wilhelmine Busch (1751–1809);
 
M Friederike (1787–1862), T d. →Philipp Johann Jacob v. Tilemann gen. Schenck,
auf Schiffelbach, preuß. Rittmeister, u. d. Hermine v. Vulté (Vultée, Vultejus);
 
⚭ Marburg 1834 Dorothea (1806–57), T d. →Konrad Graff, kfl. hess.
Ger.prokurator, u. d. Luise Theis;
 
3 S |(2 früh †) →Adolf (1840–1909, ⚭ 1] Helene Fries, T d. →Karl Ludwig Fries,
bayer. Kreisforstinsp., 2] Ordalie v. Prittwitz u. Gaffron, 1850–1912, T d. Wilhelm
v. Prittwitz u. Gaffron, 1815–82, auf Moisdorf, preuß. Kammerherr u. Major, s.
Biogr. Hdb. Preuß. Abg.haus II; NDB 20*), Fabrikdir., k. u. k. Oberlt., 3 T u. a.
Emma (1838–85).
 
 
Leben
V. besuchte Gymnasien in Fulda und Marburg, hier legte er 1824 das
Maturitätsexamen ab und studierte 1824 zunächst Philosophie und Geschichte,
entschied sich aber nach dem Tod des Vaters für die Rechtswissenschaft. Nach
dem Examen bereitete er sich 1828 in Heidelberg, u. a. bei Anton F. J. Thibaut
(1772–1840), auf Promotion und Habilitation vor, die 1830 in Marburg erfolgten.
Hier erlangte V. 1833 ein Extraordinariat und 1837 eine o. Professur. Das von
ihm vertretene Fächerspektrum umfaßte zunächst neben dem Röm. Recht auch
das Strafrecht. Sein breites Engagement in Vorlesungen und Tutorien diente
V. zur Bestreitung seines Lebensunterhalts, doch legte er in diesen Jahren die
Grundlage für seinen späteren großen Lehrerfolg. 1840 wurde V. als Nachfolger
Thibauts auf den Heidelberger Lehrstuhl für Röm. Recht berufen, den er bis
zu seinem Tod innehatte (sechsmal Dekan). Hier zog er mit seiner berühmten,
durch viele erhaltene Nachschriften überlieferten Pandektenvorlesung Hörer
aus ganz Deutschland an und strahlte auch auf ausländische Juristen, v.
a. aus dem Zarenreich, aus. Liberalen Überzeugungen folgend, setzte sich
V. 1848/49 für deutschlandweite Reformen des Universitätswesens ein,
insbesondere für die Wahrung der rechtlichen Sonderregelungen für Studenten
und gegen reaktionäre Vereinnahmung der Universität. Obwohl enttäuscht von
der mangelnden Aussicht auf Verwirklichung seiner Vorstellungen nach der
Niederschlagung der bad. Revolution, entschied sich V. gegen eine Rückkehr



nach Marburg, wohin seine Familie geflüchtet war. Auch einen Ruf der Berliner
Fakultät, die V. 1860 für den ehemaligen Lehrstuhl Savignys gewinnen wollte,
schlug er aus.
 
Im Mittelpunkt der Publikationen V.s steht eine formal und inhaltlich
ungewöhnliche Darstellung des Pandektenrechts, die er zunächst unter dem
Titel „Leitfaden für Pandekten-Vorlesungen“ (3 Bde., 1839–49) vorlegte und
die, später als „Lehrbuch d. Pandekten“, zuletzt in siebter Auflage 1863–68
erschien. Es handelt sich um eine an der Gliederung der Pandektenvorlesung
orientierte und von Anmerkungen begleitete Sammlung von Literaturangaben
und Quellenstellen. Die Anmerkungen bilden die Hauptmasse des Textes und
enthalten keineswegs den Stoff der Vorlesung, sondern teilweise längere,
den Gegenstand monographisch durchdringende Abhandlungen, die den
mündlich vorgetragenen Stoff ergänzen und insbesondere die wissenschaftliche
Diskussion wiedergeben und fortführen. Der Lehrstoff wird hier vorausgesetzt
und bildet das verbindende Element, ohne welches das Werk ungewöhnlich
sperrig ist. Das Gesamtkonzept sollte den Primat der mündlichen Lehre
unterstreichen und einer Verselbständigung des Lehrbuchstudiums gegenüber
der Vorlesung entgegenwirken. V.s Anmerkungen sind ebenso wie zahlreiche
andere Arbeiten, die er, beginnend mit der Dissertation, hauptsächlich
über erbrechtliche Gegenstände verfaßte, von exegetischem Wert. V.
entwickelte das Recht aus den Texten des Corpus iuris. Die Erläuterung von
Begrifflichkeit und Systematik des Röm. Rechts einschließlich der in den
Quellen dokumentierten Kontroversen war ihm wichtiger als der Praxisbezug,
so daß er um der Vermittlung des Zusammenhanges willen auch längst
abgekommene Rechtseinrichtungen erläuterte. Hieran nahmen Vertreter der
Privatrechtswissenschaft in den letzten Jahrzehnten des 19. Jh. Anstoß, aus
deren Sicht V.s Lehre als praxisfern und zu starr dem Begriffsdenken verhaftet,
sachlich und methodisch veraltet und als Beispiel für den von →Rudolf v.
Jhering (1818–92) verspotteten „Mumiencultus“ erschien. Diese einseitig
auf bestimmte Inhalte der Vorlesung abstellende Sicht ließ allerdings außer
Betracht, daß V. ein gefragter Gutachter war, daß mehrere Aufsätze, die
er im „Archiv für die civilistische Praxis“ veröffentlichte (Mithg. seit 1841),
aus aktuellen Rechtsproblemen hervorgegangen waren und daß sich auch
hochrangige Praktiker wie →Adolf Stölzel (1831–1919) auf ihn als Lehrer
beriefen. Sein wichtigster Schüler war der →Spätpandektist Heinrich Dernburg
(1829–1907), dessen Habilitation V. betreute.
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Werke
Weitere W Commentatio ad L. 22, §. 1, C. de jure deliberandi (6, 30), 1830;
 
Ueber die Latini Juniani, 1833;
 
Revision d. neueren Theorieen über gesetzl. Deliberations-Frist, in: Archiv f. d.
civilist. Praxis 22, 1839, S. 151–212;
 
Zur Lehre v. d. s. g. Transmissionsfällen, Von d. transmissio Justinianea, ebd. 24,
1841, S. 153–95;
 
Zur Lehre v. d. sog. Transmissionsfällen, Zweiter Btr.: Von d. transmissio
Theodosiana, ebd. 25, 1842, S. 439–92;
 
De furto concepto ex lege XII Tabularum, 1845;
 
Zur Lehre v. d. bonorum possessio furiosi nomine, ebd. 30, 1847, S. 1–42;
 
Von welchem Zeitpunkte beginnt d. Verjährung d. Darlehns-Klage?, ebd. 33,
1850, S. 292–314;
 
Von d. Anwachsungsrecht b. Prälegaten, ebd.|35, 1852, S. 260–322;
 
Von d. Berechnung d. Falzidischen Quart b. Legaten aus Doppeltestamenten,
ebd. 36, 1853, S. 219–88, 309–87 u. 37, 1854, S. 327–83;
 
Rez. v.: E. Huschke, Zur Lehre v. d. bedingten Erbeseinsetzungen, namentl.
d. Substitutionen, oder über d. L. 40. u. 41. D. de hered. instit. (28, 5.) (Zs. f.
Civilrecht u. Prozeß 12 [1839], S. 375–426), in: Krit. Jbb. f. dt. Rechtswiss. 6,
1839, S. 571–88;
 
Rez. v.: C. v. Madai, Btrr. z. Dogmengesch. d. gemeinen Civilrechts, 1839, ebd.,
S. 765–78;
 
Ueber d. lex Voconia, 1863.
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ADB-Artikel
 
 
Vangerow: Karl Adolf v. V., Jurist, wurde geboren am 5. Juni 1808 zu
Schiffelbach bei Marburg und verlebte dort die ersten Jahre, während sein
Vater als Officier in Spanien weilte. Nach des letzteren Heimkehr machte er
dessen häufige Garnisonwechsel mit, besuchte so die Gymnasien in Fulda
und Marburg, und ging 1824 zur dortigen Universität über. Hier hörte er außer
fachwissenschaftlich-juristischen auch philosophische und historische, ja selbst
mathematische Vorlesungen, nahm lebhaften Antheil am Studentenleben und
bereitete sich schließlich, nach vierjährigem Studium, durch fast halbjährige
Zurückgezogenheit auf dem einsamen Hof Görzhausen für das Examen
vor. Mit dem Entschlusse, sich dem akademischen Berufe zu widmen, zog
er Herbst 1828 für sieben Monate nach Heidelberg, um sich an Thibaut,
Zachariae, Mittermaier, Schlosser vorzubilden; am 18. Juli 1829 bestand er
zu Marburg das mündliche Doctorexamen, promovirte am 23. Januar 1830
und habilitirte sich zu Ostern desselben Jahres in der dortigen juristischen
Facultät; neben seinen Vorlesungen hielt er damals zahlreiche Repetitorien,
durch welche er sich in angestrengtester Arbeit zugleich Lebensunterhalt
und seltene Stoffbeherrschung erwarb. Am 6. September 1833 wurde er
außerordentlicher, am 14. Juni 1837 ordentlicher Professor der Rechte in
Marburg. Der Ruf seiner außergewöhnlichen Lehrbegabung aber, unterstützt
von dem ersten Bande seines Pandektenwerkes, dehnte sich weithin aus und
stand 1840 bereits so fest, daß, als es sich damals darum handelte, der großen
Stütze und Anziehung Heidelberg's, dem im März verstorbenen Pandektisten
Thibaut, einen Nachfolger zu geben, die Wahl auf ihn fiel. Am 14. Juni 1840
zum ordentlichen Professor des Römischen Rechts in Heidelberg ernannt,
übernahm er die Lehrthätigkeit dortselbst im Herbst dieses Jahres und hat
sich diesem Lehrberufe von da ab dreißig Jahre hindurch ununterbrochen
gewidmet, ohne an anderen Bewegungen des öffentlichen Lebens wenigstens
irgendwie hervortretenden Antheil zu nehmen. Besonders nahe stand ihm
von den Heidelberger Collegen Häusser. Der plötzliche Tod seiner seit Jahren
leidenden Frau, der ihn Herbst 1857 von Rom zurückrief, „brach die Freudigkeit
seines Lebens“ (Stintzing a. a. O.). Unter schweren Leiden erreichte er noch
den Anbruch des großen französischen Kampfes, stellte seine Vorlesungen
Juli 1870 ein infolge des Aufgebots zum Kriege, erlebte noch den mächtigen
Aufschwung der deutschen Siege und ist während derselben, am 11. October
1870, gestorben.
 
Vangerow's litterarische Leistungen sind nicht sehr Zahlreich. Zunächst
ist zu nennen seine Doctordissertation: „Comm. ad leg. 22 § 1 C. de jure
deliberandi“, Marburg 1830. Darauf folgte die Abhandlung „Ueber die Latini
Juniani“, Marb. 1833, mit welcher er dem historisch-antiquarischen Hang der
Zeit in der Stoffwahl Rechnung trug, in der Ausführung aber in seine natürliche
dogmatische Richtung zurückfällt und namentlich den eigenthümlichen Satz
aufstellt, daß Freilassung eines Sklaven seitens seines Herrn als eine Art
von Uebertragung des Eigenthums an dem Sklaven von dem Herrn auf den
Sklaven selbst aufzufassen sei. Aehnliche historische Arbeiten späterer Zeit
sind die „de furto concepto ex lege XII Tabularum“, Heidelberg 1845; und



über die „lex Voconia“, Heidelberg 1864. Außerdem schrieb er eine nicht
unbeträchtliche Reihe von Aufsätzen in das Archiv für die civilistische Praxis
(in den Bdn. 22, 25, 30, 33, 35, 36, 37 desselben), dessen Mitherausgeber
er seit 1841 war. Der Hauptnachdruck jedoch ist zu legen auf das große
Lehrbuch der Pandekten. Dasselbe erschien zuerst unter dem Titel eines
Grundrisses zu den Pandekten, Bd. 1 zu Marburg 1838, Bd. 2 und 3, nachdem
der Verfasser nach Heidelberg übergesiedelt war, 1842 und 1846. Die
Ausgaben folgten einander so rasch, daß Anfangs vielfach schon durch die
Nothwendigkeit, die früheren Bände neu aufzulegen, während der Autor
noch an der ersten Gestaltung der letzten Bände arbeitete,|eine gründlichere
Umformung der späteren Editionen ausgeschlossen wurde. Dagegen ist
wesentlich verbessert und vermehrt die sechste Auflage, deren erster Band
von 1850, der zweite von 1854; der dritte von 1856 datiren. Die siebente
Auflage, welche die letzte geblieben ist, stammt aus 1863, 1866, 1868; ein
Neudruck derselben aus 1875. Schon diese Daten beweisen, um ein wie
erfolgreiches und um ein wie sorgfältig gearbeitetes umfassendes Buch es
sich handelt. Dasselbe ist von ganz besonderer Anlage, weder ausgeführtes
Lehr- oder Handbuch, noch bloßer Grundriß, sondern ein Mittelding zwischen
beiden. Von letzterem entnimmt es das Schema, die Aufstellung der
einzelnen Paragraphen in der Reihenfolge eines Pandektensystems mit
trockener Angabe der Quellen und der Litteratur zu jedem Abschnitt, und
unter wörtlichem Abdruck der für diesen Abschnitt entscheidenden oder
streitigen Quellenstellen. Dann aber setzt es fast zu jedem Paragraphen
eine Reihe von Anmerkungen hinzu, viele von so ausführlichergiebiger
Entwicklung, daß sie gleich einer besonderen Abhandlung erscheinen;
dieselben erörtern die hier einschlägigen Controversen, unter engstem
Anschluß an die abgedruckten Quellenstellen. Hierdurch charakterisiren sich
Schwächen und Vorzüge des Werkes fast wie von selbst. Die Schwäche liegt
nicht bloß in der barocken Systematik, welche z. B. das Obligationenrecht
ans Ende, in den dritten Band, hinter das Erbrecht des zweiten Bandes setzt,
sondern namentlich in der Zusammenhangslosigkeit, welche das, was sonst
Hauptaufgabe eines derartigen Lehrbuches ist, Herstellung eines einheitlichen,
in Ober- und Untersätzen klar ineinandergreifenden Ganzen nicht etwa nicht
erreicht, sondern von vornherein ganz auf die Seite schiebt, wodurch dann
zugleich jedes Problem als vereinzeltes, für sich stehendes, namentlich
ohne Rücksicht auf die organischen Bedürfnisse des Rechtslebens und der
Rechtsentwicklung auftritt und gelöst werden kann. Während man aber
Vangerow studirt, kommen diese Unvollkommenheiten kaum zur Geltung,
so sehr werden sie überwältigt von den leuchtenden Eigenschaften, der
Kunst, der Klarheit, der Quellenmäßigkeit, dem Scharfsinn, der überlegenen
Stoff- und Litteraturbeherrschung in jeder Anmerkung. Was uns hier an
Darstellung und Beurtheilung des jus controversum geboten wird, ist ein
Schatz, aus dem zu schöpfen der Civilist nicht müde werden kann, so reichen
Genuß und so allseitige Belehrung gewinnt er dabei; von allen abstracten
Constructionen, von den nach Gesetzesänderung schielenden ökonomischen
oder socialen Betrachtungen, vom aprioristischen Streite um Principien,
Definitionen, Wörter wird man da durch V. stets zurückgeführt zum Kern der
Frage, zu der Interpretation der Quellen und zur unmittelbaren Verwerthung
der Ergebnisse der Interpretation. Indem V. sich so aufs engste an die Texte
anschließt, an ihnen die Controversen der Litteratur entwickelt und mißt,



indem er seine besondere Freude an der Verfolgung aller quellenmäßig
gegebenen national-römischen Eigenheiten hat und sich durch die veralteten
Subtilitäten derselben so wenig abschrecken läßt, daß man das Erbrecht als
seine Lieblingsmaterie bezeichnen möchte, erinnert er lebhaft an die großen
alten Glossatoren, welchen wohl keiner der Moderneren so wesensähnlich sein
mag. Dem entsprechend dürfte es schwer fallen, ihn irgend einer Richtung
unseres Jahrhunderts einzuordnen; weder hat er den geschichtlichen, noch den
systematischen Zug Savigny's, weder Puchta's constructiven Scharfsinn, noch
die freiere Auffassung der späteren historischen Schule; ebensowenig aber
tritt er der praktisch orientirten, die Territorialrechte heranziehenden Gruppe
Wächter's nahe; sondern sein Lehrbuch der Pandekten steht als ein gang
selbstherrliches Ergebniß der Quellenauslegung und Litteraturverarbeitung
da, fast zeitlos in seinem Grundwesen, für den Litterarhistoriker, der jedes
Werk als Kind seiner Zeit zu erklären verpflichtet ist, ein schwer zu lösendes
Problem; wenn man nicht eben annimmt, daß es gewissen Aufgaben
innerhalb der Rechtswissenschaft gibt, welche zu allen Zeiten Bearbeitung
beanspruchen dürfen, diese Bearbeitung dann aber jedesmal finden nach dem
Maaße der sonstigen wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit der Epoche: und
insofern gehört Vangerow's Leistung mit in die Glanzperiode der deutschen
Jurisprudenz.
 
Den Zeitgenossen freilich trat seine Bedeutung als Schriftsteller noch
zurück hinter die als akademischer Lehrer. In Heidelberg, wo er diese
seine Wirksamkeit voll entfaltete, las er regelmäßig im Sommer Römische
Rechtsgeschichte und Institutionen, im Winter, 3—4stündig täglich, zu Ende
des Semesters noch unter Zufügung mehrerer Stunden, die Pandekten ganz.
Dieses letztere, das große Pandekten-Colleg, war das weitaus berühmtere,
zu ihm strömten die Juristenschüler aus ganz Deutschland während mehr
als eines Vierteljahrhunderts allwinterlich zusammen, um zu mehreren
Hunderten die Bänke zu besetzen und ohne Wanten noch Weichen, bis zur
letzten Stunde, auszuharren, von Mitte October bis Mitte März, eine Leistung,
welche uns Epigonen als eine beiderseitig überwältigend-heroische erscheint.
Erst wenn man dieses Colleg, wie es mir, in trefflicher Nachschrift seitens
eines hiesigen Collegen mitgearbeitet, vorliegt, mit dem Pandektenlehrbuche
verbindet, kann man beiden gerecht werden. Das Lehrbuch ist gefertigt als
fortlaufende Stütze für den mündlichen Vortrag, dem es die Uebersichtlichkeit
zuwendet, die Last des trockenen Details und der zuweit abführenden
Sondererörterungen aber abnimmt; die Vorlesung gibt das Rechtsganze, das
wir im Buche vermißten, in sorgfältigster Gliederung und Zusammenstellung,
durchaus nicht die Einzelheiten verschmähend, aber doch stets solche
wählend, welche gleichzeitig didaktisch besonders werthvoll sind und es
gestatten, den Faden der Entwicklung festzuhalten; diese Einzelheiten
sind dann regelmäßig im Lehrbuche ausgelassen oder anders behandelt.
Offenbar war die gewiegte Kunst, mit der so V. wußte, was dem Druck, was
der Rede zuzuweisen, einer der Hauptgründe seines Lehrerfolges; dazu kam
die grandiose Stoffbeherrschung, ferner die Art des Vortrages, welcher frei
daherfloß und ein Mitschreiben nur durch fleißiges Mitdenken gestattete,
außerdem etwa noch das Bewußtsein der Hörer, ein vollständiges, auf
zeitlebens nutzbares und gedruckt nicht beziehbares Heft davonzutragen;
all dies aber kann zur Erklärung nicht ausreichen. Wie viele Juristen habe ich



noch gesprochen, sonst vertrocknete alte Praktiker, deren Auge auf einmal
frisch aufleuchtete, in denen eine unter der Asche begrabene Begeisterung
neu aufflammte, wenn man sie auf ihr großes Heidelberger Wintersemester,
auf die Vangerow’schen Pandekten brachte. Und wie viele bedeutende
Theoretiker, jetzt Vertreter der verschiedensten Fächer, haben mir gerühmt,
was sie Vangerow's Vortrag verdankten, wie sie durch ihn erst eigentlich
in die Rechtswissenschaft eingeführt wurden. Aber mir genau und greifbar
anzugeben, woran das lag und liegt, dazu ist niemand imstande gewesen, das
vermochte ich auch nicht den noch so sorgfältig geschriebenen Collegienheften
zu entnehmen; das ist eben die höchste und großartigste Wirkung einer
hohen und großartigen Persönlichkeit, welche für diese Aufgabe ihre ganze
Kraft eingesetzt hatte, ebenso unzerlegbar in einzelne Züge und in einzelne
Wörter wie die Persönlichkeit selbst, es handelt sich um das alte Problem
der Individualität — und dieses Problem ist thatsächlich, ungleich dem für
Vangerow's Lehrbuch aufgeworfenen, unlösbar.
 
Von dem großen Gesammtkunstwerk, das V. hergestellt hatte, seinen
Pandekten in Druck und in Rede, ist der eine Theil unrettbar mit ihm gestorben.
Der überlebende Theil ist nur noch ein ausgebrochenes, an den Stellen der
früheren Verankerungen klaffende Sprünge aufweisendes Werkstück. Aber
dasselbe genügt, um dem Werkmeister dauernd die Stellung eines der ersten
deutschen Civilisten zu sichern.
 
|
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